
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/2/8 3Ob389/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1961

Norm

ABGB §1494

ASVG §332 E

RVO §1542

Rechtssatz

Die Pensionsversicherungsanstalt, die einem bei einem Unfall beschädigten, als Folge dieses Unfalls handlungsunfähig

Gewordenen bei ihr P:ichtversicherten eine Invaliditätsrente gewährt, kann sich von dem Zeitpunkt des

Rechtsüberganges des Anspruches der Beschädigten gegen den Beschädiger auf sie nicht auf die für den Anspruch des

Beschädigten gegen den Schädiger eingetretene Hemmung der Verjährung nach § 1494 ABGB berufen. Die Verjährung

beginnt ihr gegenüber mit der cessio legis zu laufen, falls sie von dem Schaden und dem Schädiger Kenntnis hat.
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